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1. EINLEITUNG

Mit 110 gegen 7 2 Stimmen - für viele Beobachter der politischen 
Szene unerwartet - haben die FDP-Delegierten die Nein-Parole 
zum vorgeschlagenen Konsumentenschutzartikel beschlossen. Die
ses Nein ist Ausdruck einer konsequenten Haltung und kann nur 
jene überraschen5 die den Freisinnigen den Mut absprechen, auch 
in unpopulären Situationen zu den eigenen Grundsätzen zu stehen.

Die Beurteilung des Stellenwertes dieses Neins ist aber für Aus- 
senstehende nicht einfach. Nichts wäre gefährlicher als ein pau
schales Urteil, wonach im Sog des Slogans "Mehr Freiheit und 
Selbstverantwortung - weniger Staat" unbesehen um dessen Inhalt 
jede neue Kompetenz des Bundes einfach abgelehnt wird, wie ein
zelne Presseorgane zu kommentieren wussten. Das Nein der Dele
gierten muss vielmehr differenziert erklärt werden, denn es 
bedeutet kein Nein zum Konsumentenschutz generell oder zu ei
nem Konsumentenschutzartikel in der Bundesverfassung im spe
ziellen. Vielmehr ging es um eine klare Grenzziehung: Bis hier
her und nicht weiter!

In ihren "Zielsetzungen 79/83" bekennt sich die FDP zu einem 
aktiven Konsumentenschutz: “Die Freisinnig-Demokratische Partei 
möchte die gerechtfertigten Anliegen der Konsumenten in der 
Bundesverfassung verankern und so die rechtlichen Grundlagen 
für jene ihrer Postulate schaffen, die sich auf die geltende 
Verfassung nicht abstützen lassen.Im weiteren werden die ein
zelnen Postulate aufgezählt, die realisiert werden sollen (vgl. 
Anhang I).

Das Nein von Montreux bedeutet in keiner Weise eine Abkehr von 
dieser Haltung oder auch nur Abstriche an einzelnen Programm
punkten.
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Stein des Anstosses war eindeutig die in Abca.tz 1 des vorge- 
schlagenen Artikels enthaltene Generalklausel. Mit dieser wird 
dem Bund Kompetenz und verbindlicher Auftrag für eine Gesetz
gebung erteilt, deren Stossrichtung und Inhalt völlig unbesti-zimt 
sind. Der Interpretation ist damit sehr viel, zu viel Spielraum 
gelassen. Bezeichnend ist denn auch die bereits angekündigte Ab
sicht engagierter Vertreter von Konsumentenorganisationen, die
se Generalklausel in der Ausführungsgesetzgebung "schöpferisch" 
auszugestalten und möglichst alle ihre Maximalforderungen durch
zusetzen.

Auch der Bundesrat hatte sich ursprünglich gegen eine General
klausel ausgesprochen: "Der Vorbehalt der Handels- und Gewerbe
freiheit erlaubt deshalb nicht, die Bundeskompetenz der General
klausel zum voraus eindeutig und abschliessend zu begrenzen.
Auch dem Vorbehalt der Wahrung der allgemeinen Interessen der 
schweizerischen Gesamtwirtschaft kommt in diesem Zusammenhang 
kein grösser Abgrenzungswert zu. (...) Die Gesetzgebungskompe
tenz aufgrund der Generalklausel bleibt umfassend." So die Bot
schaft der Landesregierung aus dem Jahre 197 9. Diese Ansicht 
wurde von Bundesrat Honegger am 26. September 197 9 noch einmal 
präzisiert, als er vor dem Nationalrat erklärte: "Auf der ande
ren Seite ist unter Wahrung der Handels- und Gewerbefreiheit 
immer noch ein sehr breites Spektrum von Massnahmen zulässig.
Der Vorbehalt der Handels- und Gewerbefreiheit hindert nicht 
daran, alles und jedes auf dem Gebiete des Konsumentenschutzes 
zu subventionieren. Der Bund könnte aber beispielsweise auch 
ein eigenes Institut für Tests errichten. Er könnte auch Bera
tungsstellen schaffen. Kurz, der Vorbehalt der Handels- und 
Gewerbefreiheit würde den Bund nicht hindern, eine Reihe von 
eigenen Institutionen aufzubauen und breite Tätigkeitsbereiche 
an sich zu ziehen. Der Vorschlag würde auch eine konsumenten
politisch motivierte Preisüberwachung zulassen. Die Handels
und Gewerbefreiheit würde einzig Verfügungen über die Herab
setzung von Preisen ausschliessen."
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Wir Freisinnigen bekennen uns als Liberale zu einer modernen, 
aktiven Konsumentenpolitik. Man muss sich dabei aber immer vor 
Augen halten, dass im marktwirtschaftlichen System der freie 
Wettbewerb dem Konsumenten eine weitgehende Befriedigung sei
ner Bedürfnisse an Waren und Dienstleistungen zu vorteilhaften 
Preisen gewährleistet. Die Berücksichtigung der Interessen der 
Konsumenten als Nachfragegruppe und ihr sozialer und gesund
heitlicher Schutz sind zudem Bestandteil der Wirtschaftspoli
tik unseres Landes. Unbestritten ist auch der individuelle Kon
sumentenschutz, also der Schutz vor Missbruach, Irreführung 
und schlechter Leistung. Er ist überall dort nötig, wo die vor
beugende Sicherung des Konsumenten durch Leistungsfähigkeit 
der Wettbewerbswirtschaft, eine konsumentenfreundliche Wirt
schaftspolitik und eine stets zu verbessernde Markttransparenz 
nicht genügend wirksam sind. Einer Generalklausel, wie sie nun 
vorgeschlagen wird, können wir Freisinnigen als Liberale je
doch nicht zustimmen. Der mit einer solchen Blankovollmacht 
ermöglichte Staatsinterventionismus ist mit der von der FDP 
verfolgten liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik un
vereinbar. Zudem können wir uns mit der damit verbundenen Ge
fahr der Bevormundung des Verbrauchers nicht befreunden.

Immer wieder wird behauptet, mit dem vorgeschlagenen Verfas
sungsartikel sei ein tragfähiger Kompromiss gefunden worden 
und die Lage könne damit endlich bereinigt werden. Mit der 
Generalklausel als verfassungsmässige Kompetenz ist aber zu 
befürchten, dass auf Gesetzesstufe der Versuch unternommen 
wird, Maximalforderungen durchzusetzen. Dies würde jedoch zu 
langwierigen Auseinandersetzungen führen, und die berechtig
ten Postulate blieben auf Jahre hinaus auf der langen Bank.
Im Interesse eines richtig verstandenen Konsumentenschutzes 
könnte man folgern: Weniger wäre mehr gewesen.



2. WORUM GEHT ES AM 14. JUNI 1981 ?

2.1. Der Text der neuen Verfassungsbestimmung
,!Bundesbeschluss vom 10. Oktober 1980 
Die Bundesversammlung schlägt vor, folgenden neuen Arti
kel 31 sexies in die Bundesverfassung aufzunehmen:

Art. 31 sexies
■̂ Der Bund trifft unter Wahrung der allgemeinen 
Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft 
und der Handels- und Gewerbefreiheit Massnahmen 
zum Schutze der Konsumenten.
2Den Konsumentenorganisationen stehen im Bereich 
der Bundesgesetzgebung über den unlauteren Wett
bewerb die gleichen Rechte zu wie den Berufs- und 
Wirtschaftsverbänden.
3Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus Verträ
gen zwischen Letztverbrauchern und Anbietern bis 
zu einem vom Bundesrat zu bestimmenden Streitwert 
ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und 
rasches Prozessverfahren vor.

Bei diesem Bundesbeschluss handelt es sich um den Gegen
vorschlag der Bundesversammlung zur Volksinitiative ‘zur 
Absicherung der Rechte der Konsumenten', die zugunsten 
des obigen Beschlusses zurückgezogen worden ist."

Die Vorlage verankert im Absatz eins den Auftrag des Bun
des, Massnahmen zum Schutze der Konsumenten zu treffen. 
Relativiert wird diese Generalklausel durch den Zusatz,
"unter Wahrung der allgemeinen Interessen der schweizeri
schen Gesamtwirtschaft und der Handels- und Gewerbefreiheit".

Der zweite Absatz schliesst an das Bundesgesetz über den 
unlauteren Wettbewerb an. Er sichert den Konsumentenorga
nisationen die gleichen Ansprüche zu wie den Berufs- und 
Wirtschaftsverbänden. Die Bestimmung vermittelt unmittelbar 
Rechtsansprüche. In das Prozessrecht selber greift sie nicht 
ein; denn wie die Ansprüche durchzusetzen sind, ist eine 
Verfahrensfrage, die im Kompetenzbereich der Kantone ver-
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bleiben soll. Auf diese Weise soll ein Stück Konsumenten- 
schütz unmittelbar realisiert werden.

In Anlehnung an das Miets- und Arbeitsvertragsrecht ver
pflichtet der dritte Absatz die Kantone, für Streitigkeiten 
aus Verträgen zwischen Konsumenten und Anbietern ein ein
faches und rasches Verfahren zur Verfügung zu stellen. Im 
Sinne der Wahrung ihrer Autonomie sollen sie zwischen einem 
Schlichtungsverfahren und einem Prozessverfahren wählen kön
nen. Auf diese Weise soll dem Konsumenten erleichtert wer
den, seine Ansprüche aus mangelhaft oder überhaupt nicht 
erfüllten Verträgen geltend zu machen, worauf er heute 
häufig aus Rücksicht auf die entstehenden Kosten, die Dauer 
des Verfahrens oder andere Schwierigkeiten - oft psycholo
gischer Natur - verzichtet.

2.2. Grundsätzliche Betrachtungen und Kritik an der sogenannten 
Generalklausel
Das Drängen der Konsumentenorganisationen ist für sich al

lein gewiss noch kein Grund für eine Verfassungsrevision. 
Ebensowenig trifft dies auf die von den seinerzeitigen 
Initianten erwähnte Umfrage der Publitest zu, deren Frage
stellung nicht nur suggestiv sondern in Anbetracht der vor
herrschenden Unkenntnis der Probleme auch nicht aussage
kräftig ist. Es sei immerhin erwähnt, dass diese Frage iso
liert und zusammen mit über 60, andere Themen berührenden 
Fragen gestellt wurde.

Das marktwirtschaftliche System weist den Konsumenten eine 
ausschlaggebende Rolle im Wirtschaftsgeschehen zu. Ohne 
Konsum braucht es bekanntlich keine Produktion. Anderseits 
zwingt aber der Wettbewerb den Hersteller, Güter zu produ
zieren, die der Markt abnimmt. Insbesondere die Hersteller 
von Konsumgütern können nicht lange am Markte vorbeiprodu
zieren. Solches ist nur in einer staatlich gelenkten Plan
wirtschaft möglich.
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Dem wird von Konsumentenvertretern etwa entgegengehalten, 
das Angebot sei zu breit und unübersichtlich. Wir halten 
es jedoch für ein Ergebnis der Marktwirtschaft, wenn den 
Konsumenten eine Vielfalt von Produkten zur freien Wahl 
angeboten wird, aus welcher sie dasjenige Produkt frei aus
wählen können, das ihren individuellen Bedürfnissen und 
ihrem Geschmack am besten entspricht. Die Tatsache, dass 
breite Sortimente vorhanden sind, zeigt höchstens, dass 
auch die Bedürfnisse der Konsumenten unendlich vielfältig 
sind.

Die Vertreter der KoncumenCenorganisationen beklagen sich 
über den Umstand, dass die Konsumenten, im Unterschied zu 
Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, in der Bundesverfassung 
keine Erwähnung finden. Dies allein wäre kein genügendes 
Motiv zur Verfassungsrevision. Denn Konsument sein ist 
nicht eine Eigenschaft die eine besondere Klasse von Bür

gern auszeichnet. Jeder Mensch ist Konsument, und damit 
übt er meist noch eine anders geartete wirtschaftliche Tä
tigkeit aus.

So haben der Zweckartikel 2 der Bundesverfassung3 wenn er 
von der Bevölkerung der Wohlfahrt der Eidgenossen spricht 
oder wenn Artikel Zlbis Absatz 1 die Mehrung der Wohlfahrt 
des Volkes und die wirtschaftliche Sicherung der Bürger er
wähnt, zweifellos auch die Rolle eben dieses Bürgers als 
Konsument im Auge.

Gewiss enthalten diese Verfassungsbestimmungen keine konkre
ten Kompetenznormen. Aber sie zeigen doch auf, dass der 
Bund auch wirtschaftliche Interessen der Einwohner als Kon
sumenten wahrzunehmen hat. Und dies hat der Bund denn auch 
in zahlreichen Gesetzen und Verordnungen schon immer getan. 
Die vom Büro für Konsumentenfragen ausgearbeitete Liste der 
verbraucherrelevanten Gesetze und Verordnungen ist ausge
sprochen lang und vielfältig und zeigt auf, dass der Konsu
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ment keinesfalls das schutzlose Wesen ist, als welches er 
von engagierten Konsumentenpolitikern gerne dargestellt 
wird (vgl. Anhang H D  . So war doch seit Bestehen der Bun
desverfassung nie umstrittena dass der Bund auch im Inte

resse der Konsumenten zu legiferieren berechtigt ist. In 
diesen Rahmen gehören alle Vorschriften zum Schutze des 
Verbrauchers vor gesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Schädigung. Allerdings hat sich der Bund dabei an den Rah
men der Verfassung zu halten, was unter anderem die Respek
tierung der Handels- und Gewerbefreiheit einschliesst.

Es ist offensichtlich, dass gewisse Konsumentenvertreter 
mit Hilfe der im Konsumentenartikel enthaltenen General
klausel gerade den Umfang und den Bestand der Handels- und 
Gewerbefreiheit in Frage stellen möchten. Und hier scheiden 
sich auch die Geister!

Wie alt Bundesrat Brugger vor der Expertenkommission Nef 
ausgeführt hat, besteht der optimalste Konsumentenschutz in
- einem funktionierenden Wettbewerb

(= systemimmanenter Konsumentenschutz)
- dem präventiven Konsumentenschutz 

(Teuerungspolitik, Zinsniveau, liberale Aussenhandels- 
politik etc.)

- dem individuellen Rechtsschütz
(Schutz vor gesundheitlicher und wirtschaftlicher Schä
digung) .

Es besteht der Eindruck, dass durch interessierte Kreise 
ein Politikum hochgezüchtet wurde, um unter dem Deckmantel 
populärer Anliegen anders geartete Interessen zu verwirk
lichen.

Wenn man die vor einiger Zeit erschienenen Verlautbarungen 
des Schweizerischen Konsumentenbundes durchsieht, muss ver
mutet werden, dass man mit dem Vehikel des Konsumentenarti
kels systemverändernde Bundeskompetenzen einführen möchte.



So spricht etwa der SKB-Pressedienst Nr. 6/77 von r,treu- 
händerischer Aufsicht von Behörden auch im Hinterland der 
Preisbildung".

In den vom 7.7.1977 datierten "Erwägungen des SKB zur 
Schaffung eines Konsumenten-Verfassungsartikels" ist die 
Rede von "Mitsprache des Konsumenten" bei einem "weit aus
holenden Umweltschutz", einer Energieordnung» bei der Aus
gestaltung des öffentlichen Verkehrs etc., wobei hervorge
hoben wird, es handle sich um !,Bereichey in welchen durah 
globale Massnahmen die Angebots- und Nachfrageseite für 
den Konsumenten mittels Preisen und Tarifen drastisch ver

ändert werdenn könne.

Solche Aeusserungen stehen im Widerspruch zu den sonst oft 
vorgebrachten Bekenntnissen der Konsumentenvertreter zur 
Marktwirtschaft. Die zitierten Erwägungen des SKB stehen 
durchaus in einem logischen inneren Zusammenhang mit dem 
vor Jahren von Kreisen des SKB publizierten Verfassungs
entwurfs, wo von Rahmenbedingungen die Rede war3 mit wel
chen der Bund Produktion und Verteilung auf die wesentli

chen Konsumbedürfnisse ausrichten solle (NZZ, 28.12.72).

Die FDP hat sich nie gegen einen vernünftigen Konsumenten

schutz ausgesprocheng ganz im Gegenteil. Dies allerdings 
unter der Voraussetzung, dass mit einem Verfassungsartikel 
nicht etwa die Handels- und Gewerbefreiheit beengt oder gar 
die Marktwirtschaft durch planwirtschaftliche Kompetenzen 
beseitigt oder eingeengt würde. Wir wehren uns auch gegen 
eine Umwandlung des Konsumentenschutzes in eine wohlfahrts
staatliche Sozialfürsorge, welche die Eigenverantwortlich
keit des Verbrauchers durch eine Art Vormundschaft ersetzen 
will.

Die Generalklausel gibt uns - besonders im Lichte obiger 
Zitate - genügend Anlass zur Befürchtung, dass es gerade
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solche Zielsetzungen sind, die man von gewissen Kreisen 
aus systematisch verfolgt. Es muss daher im Sinne eines 
;'wehret den Anfängen'* verstanden werden, wenn wir die 
Genevalklau.8el des Absatz 1 aus ordnungspolitischen Gründen 
entschieden ablehnen.

Auch wenn breite Kreise glauben, die unter dem Vorbehalt 
des gesamtwirtschaftlichen Interesses und der Handels- und 
Gewerbefreiheit -postulierte Generalklausel sei harmlos und 
erlaube, das Geschäft endlich "vom Tische’5 zu haben, müssen 
wir unsere Skepsis klar zum Ausdruck bringen. Wir verweisen 
hierzu auf die in der Einleitung zu dieser Dokumentation 
erläuterten Einwendungen.
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3. AUSBLICK

Wir wehren uns dagegen, dem Bund eine Blankovollmacht im Be
reiche des Konsumentenschutzes zu geben und Kompetenzen, die der 
Bundesrat weder bejaht hat noch für die Erfüllung der unbestrit
tenen Massnahmen zum Schutze der Konsumenten braucht.

Bei Verwerfung der jetzigen Vorlage sollte ein neuer Anlauf 
genommen werden* um einen Verfassungsartikel zu schaffen3 mit 
dem die berechtigten und von uns anerkannten Anliegen der Kon

sumenten erfüllt werden können.

Eine Annahme der jetzigen Vorlage hätte ohnehin nur eine 
Vertagung der Probleme zur Folge. Die von vielen gewünschte 
Bereinigung der Lage ist illusorisch, denn in der Sache selbst 
sind die Auseinandersetzungen einfach auf die Gesetzesstufe ver
schoben. Eine Verwerfung der Vorlage mit baldiger Wiederaufnahme 
der Beratungen über eine massvolle Verfassungsbestimmung würde 
sogar die schnellere Realisierung wichtiger Postulate ermögli
chen. Im Sinne des Vorschlages der Expertenkommission Nef 
müsste man sich konzentrieren auf die unbestrittenen Postulate.

Um diese Haltung zu verdeutlichen, sei hier noch das Votum 'der 
Fraktionssprecherins Frau Nationalrätin Martha Ribi, vor dem 
Nationalrat am 25. September 197 9 zitiert: HDie Freisinnig- 
Demokratische Fraktion spricht sich für Eintreten und damit für 
einen Verfassungsartikel zum Schutze der Konsumenten aus. Die 
Gestaltung des Verfassungsartikels wird Sache der Detailberatung 
sein. Grundsätzliche Ueberlegungen zu Art und Ausmass des Konsu
mentenschutzes sind jedoch jetzt eim Eintreten darzulegen. Wir 
unterstützen dabei die folgenden Postulate:
1. Wir treten ein für eine bessere objektive Information der 
Konsumenten. Der Konsument braucht in unserer technisch so 
kompliziert gewordenen Welt diese Information. Sie soll auch in 
Zukunft von den bereits bisher tätig gewesenen Konsumentenorga
nisationen erbracht werden, wobei der Bund diese jetzt schon
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unterstützt. Neben den Subventionen scheint uns aber auch der 
Rückhalt, der durch eine künftige Konsumentenschutzgesetzgebung 
diesen Organisationen geboten wird, von nicht zu unterschätzen
der Bedeutung.
2. Im Zusammenhang mit einer besseren Information steht der 
Ausbau der Warentests und im weiteren die Warendeklarationen. 
Auch diese zwei Bereiche befürworten wir.
3. Moderne Vertriebs- und Angebotsmethoden grenzen nicht selten 
an Irreführung des Konsumenten3 absichtlich oder unabsichtlich. 
Diesen Irreführungen ist ein Riegel zu stossen durch eine Ge
setzgebung, die den Konsumenten diesbezüglich schützt. Diese 
Hauptanliegen für einen Konsumentenschutz sind grossmehrheitlich 
in der Vernehmlassung zur Initiative unbestritten geblieben. Die 
Differenzen jedoch zeigen sich bei der Ausgestaltung des Arti
kels. Eine Formulierung, die dem Bund eine generelle Befugnis 
gäbe, wurde von zwei Dritteln der Befragten abgelehnt. Diese 
Meinung vertritt auch die Freisinnig-Demokratische Fraktion.
Sie lehnt die Initiative einstimmig ab.
Wir bejahen den besseren Schutz der Konsumenten und werden des
halb einen Verfassungsartikel unter stützen^ der die Rechte der 
Konsumenten sicherts der aber dem Bund keine neuen Generalvoll

machten überträgt. Ein richtig verstandener Konsumentenschutz 
muss auch von den Anbietern bejaht werden können. Die bisheri
gen Erfahrungen zeigen aber, dass ein tragfähiger Konsens zwi
schen den Wirtschaftspartnern mit einer Generalklausel nicht 
erreicht werden kann und somit dem Anliegen des Konsumenten
schutzes ein Bärendienst geleistet würde."

Wir müssen den Mut habens vor den Souverän hinzutreten und ihm 
zu sagen* dass nach unserer Auffassung mit dieser Vorlage wieder 
ein Schritt zuviel Staatsverantwortung begründet wird3 dass mit 
diesem Verfassungsartikel eine fragwürdige Erwartungshaltung ge

genüber staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten zum Ausdruck ge

bracht wird3 dass mit der gewählten Formulierung ein generlles 
Schutzbedürfnis plakatiert wird3 statt dass das Schwergewicht 
auf die Missbrauchsbekämpfung und die Erziehung des Konsumenten 
zur Mündigkeit gelegt würde.
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4. UEBERSICHT UEBER ARGUMENTE GEGEN DIE VORLAGE

- Verstoss gegen die Verfassungstradition
Der vorliegende Verfassungsartikel widerspricht grundsätzlich 
der schweizerischen Verfassungstradition. Diese besteht nicht 
darin, den staatlichen Instanzen Kompetenzen auf Vorrat zu 
verleihen, sondern die Eingriffsmöglichkeiten exakt zu um
schreiben und zu kanalisieren, um klar und verbindlich den 
staatsfreien Raum festzulegen. Dieses Erfordernis erfüllt der 
vorgeschlagene Artikel nicht. Er enthält eine Generalklausel, 
die den Bund verpflichtet, ein nicht näher umschriebenes und 
im Umfang unbegrenztes Bündel an Massnahmen zu treffen.

- Verstoss gegen den Grundsatz der Subsidiarität
Mit der Verankerung einer generellen Verantwortung des Bundes 
für den Konsumentenschutz sollen dem Staat Kompetenzen und 
Aufgaben Überbunden werden, die vorab in die Verantwortlich
keit gesellschaftlicher Institutionen (privater Konsumenten- 
schutzorganisationen) gehören. Konsumentenschutz muss von den 
Betroffenen ausgehen. Die Konsumentenschutzorganisationen ha
ben deshalb eine wichtige Aufgabe zu erfüllen; aber sie sollen 
ihr als Träger der Konsumenten selber und nicht als verlänger
ter Arm des Staates gerecht werden.

- Ausdruck zu grösser Staatsgläubigkeit
Der vorliegende Artikel verrät eine allzu grosse Staatsgläu
bigkeit; er bringt eine fragwürdige Erwartungshaltung gegen
über staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten zum Ausdruck und 
widerspiegelt die Tendenz, den Konsumentenschutz in eine wohl
fahrtsstaatliche Sozialfürsorge umzufunktionieren und die 
Eigenverantwortlichkeit des Verbrauchers durch eine Art Vor
mundschaft zu ersetzen.

" Verfehlte Grundtendenz
Der vorliegende Artikel enthält die verfehlte Grundtendenz, 
der Konsument sei a priori-:der schwächere, des staatlichen
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Schutzes bedürftige Partner. Dieoes Schutzbedürfnis wird ganz 
generell plakatiert, statt das ein Schwergewicht auf die Hiss
brauchs bekämpfung und auf die Erziehung des Konsumenten zur 
Mündigkeit gelegt wird.

- Missachtung der Auffassungen des Bundesrates, der Kantone und 
der Experten
Der vorliegende Artikel übergeht die Kritik des Bundesrates, 
der meisten Kantone und der bürgerlichen Parteien. Er miss
achtet die anerkannt gute Arbeit der Expertenkommission Nef, 
die, auftragsgemäss auf politischen Realismus bedacht, unter 
Umgehung einer generellen Kompetenz einen Artikel mit Aufzäh
lung der vordringlichsten konsumentenpolitischen Postulate 
vorgeschlagen hat.

- Verpasste Alternative
Der vorliegende Kompromissartikel hat das Präsentieren einer 
echten Alternative zum Volksbegehren im Sinne des Bundesrates, 
oder der Kommission Nef verhindert. Dieses Vorgehen wider
spricht einem alten politischen Grundsatz, wonach entgegen 
einer sachlichen Ueberzeugung keine Konzessionen eingegangen 
werden sollten. Der konsumentenpolitische Konsens des Parla
ments trägt nicht viel zur sachlichen Lösung der Probleme bei. 
Er hat die Diskussion nur vertagt.
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5. STELLUNGNAHME ZU ARGUMENTEN DER BEFUERWORTER

- Genügende Schranken durch den Vorbehalt der HGF ?
Es ist anzuerkennen, dass der vorgeschlagene Konsumenten
schutzartikel einen ausdrücklichen Vorbehalt der Handels- und 
Gewerbefreiheit enthält. Die Bundesversammlung hat damit poli
tisch das Mögliche getan, die seit langem anstehende Frage in 
einerWeise zu lösen, die grossen Schaden verhütet. Der Wert des 
Vorbehalts ist allerdings umstritten (vgl. die Ausführungen 
des BR in seiner Botschaft vom 11. Juli 1979, Bbl. 1979, 2,
S. 754 ff): "Abschliessend muss jedoch festgehalten werden, 
dass die Beantwortung der Frage, welche Beeinträchtigungen der 
freien wirtschaftlichen Betätigung mit der Verfassung verein
bar sind, umstritten ist. So lässt sich nicht mit Gewissheit 
für alle zur Diskussion stehenden Postulate sagen, ob sie mit 
der Wirtschaftsfreiheit in Konflikt geraten. Diese Unsicher
heit besteht sogar für weitgehend unbestrittene Anliegen der 
Konsumentenpolitik. Der Vorbehalt der HGF erlaubt deshalb 
nicht, die Bundeskompetenz der Generalklausel zum voraus ein
deutig und abschliessend zu begrenzen. Auch dem Vorbehalt der 
?Wahrung der allgemeinen Interessen der schweizerischen Ge
samtwirtschaft1 kommt in diesem Zusammenhang kein grösser Ab
grenzungswert zu.
Den Vorbehalten kommt somit nicht jene klare und eindeutige 
Bedeutung zu, welche die Kommission ihnen offenbar beimessen 
möchte. In diesem Zusammenhang wäre zu bedenken, dass auch 
eine Generalklausel ohne Vorbehalt keine uneingeschränkten 
Eingriffsmöglichkeiten in die Wirtschaftsfreiheit gestattet 
würde, führt doch das Bundesgericht zum Verhältnis der Gesetz
gebungsaufträge der Verfassung zur HGF aus: ' Les differentes 
normes constitutionnelles doivent etre coordonnees et non 
subordonnees, ä moins que le constituant lui-meme n ’ait insti- 
tue un ordre hierarchique determine* (BGE 99 la618).i!
Der Vorbehalt ändert jedoch nichts am Charakter der General
klausel, die sich sehr unvorteilhaft abhebt von den präzisen
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Formulierungen der Expertenkommission und des Bundesrates. Es 
wird damit ein unnötig weiter Spielraum für Staatseingriffe 
geschaffen und unnötig viel StaatsVerantwortung begründet.

- Als Schutz der Schwachen ordnungspolitisch richtig ?
Die Bemühungen, den Konsumenten gegen krasse Benachteiligun
gen zu schützen und Missbrauchen einen Riegel zu schieben, 
sind anzuerkennen; daher soll auch keine Opposition gegen die 
Erteilung von gezielten Kompetenzen an den Bund erhoben werden. 
Strikte abgelehnt werden muss hingegen die Tendenz, dem Staat 
eine genrelle Verantwortung für alle privaten Vereinbarungen 
zu überbürden. Der Staat wird überfordert, wenn er garantie
ren müsste, dass nur ausgewogene Verträge Zustandekommen und 
die Konsumenten keine unbedachten Käufe tätigen könnten. Der 
mündige Bürger darf den Staat nicht generell zum Schutzpatron 
vor dem Vertragspartner und noch weniger zum Schutzpatron vor 
eigenen Fehlhandlungen anrufen wollen. Begründet ist einzig 
ein staatliches Einschreiten gegen die missbräuchliche Ausnüt
zung einer Machtstellung.

- Böse Folgen einer Verwerfung ?
Die Zusammenstellung der zahlreichen und vielfältigen Gesetze 
und Verordnungen zugunsten des Verbrauchers (s. Anhang III) 
zeigt auf, dass Konsumentenschutz auch ohne Verfassungsartikel 
in sehr weitem Umfange gewährleistet ist. Die Gesetzgebung 
weist nur marginale Lücken auf.
Wie das Raumplanungsgesetz und der Konjunkturartikel beweisen, 
ist es im Falle einer Verwerfung durchaus möglich, innert 
nützlicher Frist eine sachlich besser zusagende Regelung zu 
schaffen.
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ZIELSETZUNGEN 79/83, KAPITEL 15

15. Konsumenten:

Beste Kontrolle: 
der Wettbewerb

Wohlstand und Lebensqualität gedeihen am besten in 
einer Marktwirtschaft mit frei entscheidenden und handelnden 
Konsumenten, Freisinnig-Demokratische Konsumentenpolitik 
baut daher eher auf den Wettbewerb der Anbieter als auf Kon
trolle und Ueberwachung. Der Konsument soll seine Kaufent
scheide auf Grund klarer Markttransparenz treffen. Freisinnige 
Konsumentenpolitik fördert die Beurteilungs- und Entschei
dungsfähigkeit des Verbrauchers. Sie will ihn nicht bevormun
den. Wohl aber hilft sie ihm, dort zu seinem Recht zu kommen, 
wo der freie Entscheid nicht mehr gewährleistet ist.

Die Erhaltung einer Wettbewerbsordnung nimmt des
halb nicht nur in der freisinnigen Wirtschafts-, sondern auch in 
der freisinnigen Konsumentenpolitik eine zentrale Stellung ein. 
Das Karteilrecht vor allem ist so zu gestalten, dass der Kon
sument für möglichst viele Güter und Dienste zwischen ver
schiedenen Angeboten wählen kann. Preiskontrollen sind — 
ausser im Dienste der Inflationsbekämpfung — nur für Fälle 
gerechtfertigt, in denen der Wettbewerb nicht gesichert werden 
kann. Wo die öffentliche Hand die Versorgung stark beeinflusst 
oder durch eigene Betriebe besorgt, ist eine sinnvolle Mit
sprache der Konsumenten vorzusehen. Solche Bereiche sind 
unter anderem die Energie, der Verkehr und die Landwirtschaft, 
Jie Gesundheit und die Bildung.

Die Freisinnig-Demokratische Partei möchte die ge
rechtfertigten Anliegen der Konsumenten in der Bundesverfas
sung verankern und so die rechtlichen Grundlagen für jene ihrer 
Postulate schaffen, die sich auf die geltende Verfassung nicht 
abstützen lassen.

Postulate:

15. 1. Das Kartellrecht und seine Handhabung sind so zu gestal
ten, dass Behinderungen des Wettbewerbs wirksam be
kämpft werden können. Wo der Wettbewerb aus irgend
welchen Gründen nicht spielen kann, soll eine der 
Preisüberwachung vergleichbare Meldepflicht für Preis
erhöhungen eingeführt werden.

15.2. Die allgemeine Wirtschaftsbildung und die Konsumenten
schulung sind auf allen Schulstufen zu fördern. Der Ein
bezug in bestehende Fächer ist dabei sinnvoller als die 
Einführung neuer Fächer. Die individuelle Konsumenten
beratung soll ebenfalls gestärkt werden, dadurch etwa, 
dass der Beruf einer Haushalts- und Konsumentenbera
terin offiziell anerkannt wird.

15.3. Die Markttransparenz ist weiter zu verbessern, indem zu
sätzlich zur Preisanschrift auch Angaben über die 
Zusammensetzung der Konsumgüter sowie die Datierung 
obligatorisch erklärt werden.

15.4. Die Warentests der Konsumentenorganisationen können 
ein wertvolles Instrument zur Verbesserung der Markt
transparenz sein. Soweit sie einem öffentlichen Interesse 
entsprechen, sollen sie durch den Bund finanziell unter
stützt werden. Die Testverfahren sollen paritätisch durch 
Konsumenten, Produzenten und Experten festgelegt 
werden.

15.5. Die Regelung der verschiedenen Vertragsverhältnisse im 
Bereich des privaten Konsums dürfte genügen. Hingegen 
wird als Lücke empfunden, dass die Durchsetzung von 
strittigen Forderungen von geringem Wert kompliziert und 
relativ aufwendig ist. Ein rascheres Prozess- oder 
Schlichtungsverfahren für Streitigkeiten von kleinerem 
Wert sollte durch die Kantone btreitgestellt werden.

15.6. Eine weitere Verbesserung der Richtsstellung der Konsu
menten ist anzustreben, indem ihren Organisationen bei 
Verletzung der Bestimmungen über den unlauteren Wett
bewerb ein Klagerecht eingeräumt wird.

15.7. Vorkehren zum individuellen Schutz des Konsumenten 
sind notwendig, wo es gilt, gesundheitsgefährdende Ein
flüsse oder eine übermässige Beeinflussung zu verhindern. 
Die Regelungen sind laufend der techmchen Entwicklung 
anzupassen und allfällige Lücken zu schliessen.
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ENTSTEHUNG DES KONSUMENTENSCHUTZARTIKELS

Der Verfassungsartikel, über den Volk und Stände am 14. Juni 1981 
abzustimmen haben, ist das Ergebnis einer bald zwanzig Jahre 
dauernden Diskussion. Die ersten parlamentarischen Vorstösse 
wurden 196 3 eingereicht. Der Bundesrat setzte in der Folge eine 
Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen ein. Im Jahre 
1974 legte diese Kommission den Entwurf für einen Verfassungs
artikel über die Konsumentenpolitik vor.
Der Vorschlag der Eidgenössischen Kommission für Konsumenten

fragen hatte folgenden Wortlaut:

1. Der Bund trifft im Rahmen des Gesamtwohls Massnahmen
zur Wahrung der Interessen der Konsumenten.
2. Der Bund ist insbesondere befugt,
a) Vorkehren zu ihrer Information über Markt, Waren und 

Dienstleistungen zu treffen;
b) Bestimmungen zur Vermeidung missbräuchlicher Verhal

tensweisen von Anbietern zu erlassen.
3. Die Vorschriften von Artikel 32 finden sinngemäss An
wendung.

Der in der Form einer Generalklausel konzipierte Text für einen 
Artikel 34 octies BV war in der Kommission selber umstritten und 
wurde denn auch nur mehrheitlich beschlossen, nachdem den von den 
Vertretern der Privatwirtschaft vorgebrachten Auffassungen und 
ausformulierten Gegenvorschlägen keinerlei Rechnung getragen wor
den war. Der Bundesrat erachtete das ihm unterbreitete Konzept 
wegen seiner Einseitigkeit als zu wenig abgestützt und setzte da
her eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Hans 
Nef zur Prüfung des Textentwurfes ein.

Die Tageszeitung *Tat:' lancierte am 4. April 1977 eine Volksini

tiative mit dem genau gleichen Texts wie ihn die Eidgenössische 
Kommission für Konsumentenfragen vorgelegt hatte. Am 23. Dezember 
1977 wurde die sogenannte "Tat"-Initiative mit 55'531 Unterschrif
ten deponiert. Am 4. Mai 1977 reichte Nationalrat Waldner eine 
-parlamentarische Einzelinitiative mit dem gleichen Wortlaut ein.
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Damit kam das Geschäft direkt in das parlamentarische Verfahren. 
Die dafür eingesetzte nationalrätliche Kommission beschloss an 
ihrer ersten Sitzung am 17. August 1977ä das Vernehmlassungsver
fahren durchzuführen.

Am 10. August 1978 stellte die Expertenkommission Nef der Oeffent- 
liohkeit folgenden Vorschlag vor:

1. Der Bund berücksichtigt in Ausübung seiner Befugnisse und 
im Rahmen der Verfassung die Anliegen der Konsumenten.

2. Durch die Bundesgesetzgebung sind die Konsumenten vor 
Irreführungen und sie benachteiligenden Angebotsmethoden 
zu schützen.

3. Der Bund fördert die objektivere Information der Konsumen
ten.

4. Der Bund erlässt, soweit es im Interesse der Konsumenten 
liegt, gesetzliche Bestimmungen über die Bekanntgabe von 
Zusammensetzung und Eigenschaft der angebotenen Waren und 
Dienstleistungen. Er kann die Allganeinver'birvdlidherkiä- 
rung von entsprechenden Verbandsabkommen vorsehen.

5. Den Konsumentenorganisationen stehen im Bereich der Bun
desgesetzgebung über den unlauteren Wettbewerb die glei
chen Ansprüche zu wie den Berufs- und Wirtschaftsverbänden.

6. Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen 
Letztverbrauchem und Anbietern bis zu einem vom Bundesrat 
zu bestimmenden Streitwert ein Schlichtungsverfahren oder 
ein einfaches und rasches Prozessverfahren vor.

Dass die Kommission Nef unter den gegebenen Umständen zu einem 
Resultat gelangte 3 ist als beachtlicher Erfolg zu werten. Der um
fangreiche und recht detaillierte enumeratorische Teil des Vor
schlages konzentriert indessen eine ganze Reihe der wichtigsten 
konsumentenpolitischen Postulate, wie die Möglichkeit finanzieller 
und sachlicher Unterstützung von Konsumenteninformation, -beratung, 
-bildung, einen besseren Schutz vor irreführenden und übervortei
lenden Angebotsmethoden, die Gesetzgebungskompetenz für eine umfas
sende Warendeklaration, bessere Klagemöglichkeiten gegen unlauteren 
Wettbewerb und die Forderung nach Vereinfachungen und Verbesserun
gen im prozessrechtlichen Bereich. Das Prinzip der Subsidiarität 
staatlicher Tätigkeit bleibt gewahrt.
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In weitesten Kreisen stioss die Arbeit der Kommission Nef auf 
sehr gute Aufnahme. So schrieb der CVF-Pressedienst am 5. Septem
ber 1978: "Als Ganzes folgt der Verfassungsartikel einem bewährten 
Grundsatz: soviel Freiheit wie möglich, soviel Beschränkung wie 
nötig."

Und auch im SVP-Pressedienst vom 23. August 1978 war zu lesen: 
"Gegenüber den bislang vorliegenden Vorschlägen, die mit einer 
Generalklausel dem Bund unter dem Deckmantel des Konsumenten
schutzes die Vollmacht zu praktisch unbegrenzten Interventionen 
ins Gefüge der liberalen Wirtschaftsordnung eingeräumt hätte, 
fällt beim neuen Vorschlag der Versuch einer klareren Grenzzie
hung positiv auf. Der Vorschlag Nef stellt einen Schritt zu jener 
Mitte dar, in welcher sich schliesslich Wirtschaft und Konsumenten
organisationen in gegenseitigem Interesse einfach treffen müssen."

Ueber die "konsequente" Haltung dieser beiden Parteien im weiteren 
Verlauf der Beratungen bis hin zu den Parolenausgaben für den 14. 
Juni 1981 brauchen wir keine weiteren Worte zu verlieren. Viel
leicht kann kurz angemerkt werden, dass der Konsumentenschutz 
heute "in" ist und sich die meisten hüten, gegen den Strom einer 
angeblichen Volkswelle zu schwimmen.

Auch in FDP-Kreisen stiess der Vorschlag Nef auf breite Zustim
mung. Die Subkommission für Konsumentenpolitik hielt zuhanden 
der Fraktion fest: nDer Vorschlag der Expertenkommission Nef ent

spricht eindeutig am besten unseren Zielsetzungen und Postulaten.

Er enthält keine Generalklausel3 erteilt aber dem Bund die er

forderlichen Kompetenzen. n

Die nationalrätliche Kommission, die sich mit der parlamentari
schen Initiative Waldner befasste, unterbreitete in ihrem Be
richt vom 10. Januar 1979 einen weiteren Vorschlag.
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Wortlaut des Mehrheitsantrages der Kommission des Nationalrates: 

Art. 31sexies
"4)er Bund trifft unter Wahrung der allgemeinen Interessen 
der schweizerischen Gesamtwirtschaft und der Handels- und 
Gewerbefreiheit Massnahmen zum Schutze der Konsumenten.
2Den Konsumentenorganisationen stehen im Bereich der Bun
desgesetzgebung über den unlauteren Wettbewerb die glei
chen Ansprüche zu wie den Berufs- und Wirtschaf tsverbänden.
3Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus Verträgen zwi
schen Letztverbrauchem und Anbietern bis zu einem vom 
Bundesrat zu bestimmenden Streitwert ein Schlichtungsver
fahren oder ein einfaches und rasches Prozessverfahren vor.
Art. 31quinquies Abs. 2bis
2bis • •Reichen die Massnahmen nach Absatz 2 nicht aus, so
ist der Bund befugt, eine Preisüberwachung und die Herab
setzung ungerechtfertigter Preise anzuordnen. Solche 
Massnahmen sind zu befristen.

Eine Minderheit der nationalrätlichen Kommission mit National

rätin Ribi als Sprecherin übernahm dagegen den Vorschlag der 
Kommission Nef.

Der Bundesrat seinerseits nahm wie folgt Stellung in seiner 
Botschaft vom 11. Juni 1979:

;5Der Bundesrat wendet sich nicht gegen die Bestrebungen, die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine moderne Konsumenten
politik zu schaffen. Er ist jedoch der Auffassung, dass eine 
Formulierung, die dem Bund die generelle Befugnis zum Erlass 
von Vorschriften zum Schutze der Konsumenten erteilt, keinen 
gangbaren Weg darstellt. Er lehnt deshalb den Vorschlag der 
nationalrätlichen Kommission ab und empfiehlt zugleich die 
Volksinitiative zur Ablehnung. Der Minderheitsantrag der Kommis
sion reicht aus, die Anliegen der Konsumenten zu erfüllen. Der 
Vorschlag gibt dem Bund die Möglichkeit, die Interessen der Kon
sumenten in einem sachlich überblickbaren Rahmen zu wahren. Der 
Bundesrat unterbreitet deshalb einen Gegenvorschlag, der die 
vier ersten Absätze des Minderheitsantrages der Kommission über
nimmt .
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Er lässt jedoch die Absätze 5 und 6 dieses Entwurfes fallen. Aus 
rechtlichen Ueberlegungen wäre es verfehlt, die Postulate dieser 
beiden letzten Absätze in der Verfassung zu verankern. Im Inte
resse einer klaren bundesstaatlichen Kompetenzausscheidung soll
ten keine Verfassungsnormen erlassen werden, welche nur schein
bar neue Kompetenzen des Bundes begründen, tatsächlich jedoch 
bloss vorweggenommene Gesetzesänderungen darstellen. Absatz 5 
regelt die Ansprüche der Konsumentenorganisationen im Bereich 
der Bundesgesetzgebung über den unlauteren Wettbewerb und bein
haltet damit eine verfahrensrechtliche Regelung im Interesse der 
Durchsetzung von materiellem Bundesrecht. Diese Bestimmung ist 
auf der Verfassungsstufe nicht notwendig. Absatz 6 würde die 
Kantone verpflichten, ein vereinfachtes Verfahren für Klagen 
von LetztVerbrauchern einzuführen. Da der Bund in die Verfah
rensvorschriften der Kantone eingreifen kann, soweit dies zur 
Durchsetzung des Bundesrechts nötig ist, erfordert dieses Anlie
gen auch für den Bereich des Konsumentenschutzes keine Verfas
sungsänderung. Beide Postulate lassen sich im Zuge der Revision 
des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb verwirklichen, 
die von einer Expertenkommission bereits an die Hand genommen 
wurde. Sie wird ihre Vorschläge in den ersten Monaten des kom
menden Jahres dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement 
unterbreiten. Die vorliegenden Entwürfe sehen bereits den Ausbau 
der Klagerechte der Konsumentenorganisationen und die Schaffung 
von Schlichtungsstellen vor. Der Bundesrat ist bereit, dem Par
lament im Rahmen dieser Gesetzesrevision die entsprechenden 
Aenderungen zu beantragen.

Der Bundesrat unterbreitet deshalb folgende Bestimmung als Ge

genvorschlag zur Volksinitiative:

Art. 31sexies
^Der Bund berücksichtigt in Ausübung seiner Befugnisse 
und im Rahmen der Verfassung die Anliegen der Konsumenten.
2Durch die Bundesgesetzgebung sind die Konsumenten vor 
Irreführungen und sie benachteiligenden Angebotsmethoden 
zu schützen.
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"Der Bund fördert die objektive Information der Konsu
menten.
i+Der Bund erlässt> soweit es im Interesse der Konsumenten 
liegtä gesetzliche Bestimmungen über die Bekanntgabe von 
Zusammensetzung und Eigenschaften der angebotenen Waren 
und Dienstleistungen. Er kann die Allgemeinverbindlich
erklärung von entsprechenden Verbandsabkommen vors dien.

Die Mehrheit des Nationalrates stimmte in der Septembersession 
1979 dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit zu. In der Schluss
abstimmung fand der Konsumentenartikel am 18. September 197 9 
(umgeformte parlamentarische Initiative) Zustimmung. Der Bundes
beschluss mit der modifizierten Generalklausel passierte mit 84 
zu 24 Stimmen, nachdem er vorher gegenüber der BundesratsVarian
te mit 8 3 zu 6 0 Stimmen den Vorzug erhalten hatte.

Der Ständerat beschloss in der Märzsession 1980 aus formellen 
Gründen, auf das Geschäft nicht einzutreten. Die Volksinitia
tive dürfe nicht zurückgestellt werden.

Die vorbereitende Nationalratskommission hielt am 28. März 1980 
am Text von 1979 fest und stellte diese nationalrätliche Varian
te der Volksinitiative gegenüber, nachdem die Erstunterzeichner 
ihre Rückzugsbereitschaft schriftlich bekanntgaben.

Auch jene Kreises die in dev Septembersession 1979 noch für den 
Bundesratsvorschlag fochtens gaben nach der Erklärung der Ini

tianten am 18. Juni 198 0 im Nationalrat ihren Widerstand auf 
und kapitulierten vor einer nicht mehr umzustimmenden Mehrheit.

Der Ständerat lenkte am 22. September 1980 mit 32 zu 2 Stimmen 
auf den Text ein, der nun am 14. Juni 1981 als Gegenvorschlag 
des Parlamentes zur Volksabstimmung gelangt.

3
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